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In diesen Arbeiten sind die Kulturen längs der Tessinkorrektion,
wo bereits eine Milliom Pflanzen gesetzt wurden, nicht inbegriffen.

Ueber diese interessanten Aufforstungen werden wir in einer
nächsten Nummer einige Mitteilungen machen. li/erz.

Forstliche Nachrichten — /'oms/îère.

Bund — I b///("V/r, •<///',//.

Zum neuen Forstgesetz. Wie man vernimmt, wird der Vicepräsi-
dent der diesjährigen Versammlung des Schweiz. Forstvereins, Herr
Kantonsoberförster JioWiMi/er, selbst das Referat über das Hauptthema,
die Grundzüge zu einem neuen Forstgesetz betreffend, übernehmen. Da
derselbe auch Mitglied der vorn eidg. Departement des Innern einbe-
ruIonen vorberatenden Kommission war, so ist anzunehmen, dass die im
Schosse der letztern geäusserten Ansichten ebenfalls ihre gebührende
Würdigung finden werden.

Was den noch nicht bestellten Korreferenten betrifft, so darf man
wohl mit um so grösserer Zuversicht darauf rechnen, es werde die Wahl
einen durch seine bisherige Amtsthätigkeit mit den Besonderheiten der
Hochgebirgsforstwirtschaft genau vertrauten Mann treffen, als ja nach
wie vor das Schwergewicht der forstpolitischen Einwirkung des Bundes
auf das Alpengebiet fallen muss.

Einen nicht gerade von grosser Kollegialität zeugenden Vorschlag
macht, mit Bezug auf die Vorberatung des neuen Gesetzes, der über
ein Waldgebiet von 5000 ha eingesetzte Herr Kantonsoberförster W.
Von der Erwägung ausgehend, dass die Kantono zwar Gelegenheit er-
halten werden, ihre Bemerkungen zum Gesetzesentwurf schriftlich an-
zubringen, dass dabei jedoch ehe /V7/r'/'.cw/r/e;/7e lE/V/W/r/y t/es e/t7*//roc/<m;»
/eient/f^eH- IForAs nicht zur Geltung gelange, hat derselbe in einem
mehrere Folioseiten langen Cirkular bei seinen Kollegen die Eingabe
einer Petition an das eidg. Departement des Innern angeregt. Durch
diese wäre die Abhaltung einer besondern ÄWw/owso&er/ors/er-jKbw/er«^
unter dem Vorsitz des Herrn Departementschefs nachzusuchen, um über
die Grundziige des neuen Forstgesetzes zu beraten.

Es bedarf wohl kaum eines weitern Nachweises dafür, dass in
diesem Falle der Schweiz. Forstverein sich füglich die Mühe ersparen
könnte, über das nämliche Thema zu diskutieren, denn wenn einmal
alle Oberforstbeamten sich auf gewisse Beschlüsse geeinigt hätten, so
würden die übrigen mit abweichenden Meinungen hiegegen wohl schwer
aufzukommen vermögen.
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Nicht recht verständlich aber ist, wie gerade der Vertreter des
kleinsten Kantons dazu kommt, zu glauben, seine Ansicht sei von viel
grösserer Wichtigkeit, als die irgend eines andern, einem Forstkreis
oder Forstbezirk vorstehenden Kollegen und dürfe daher nicht etwa
nur an der Schweiz. Forstversammlung, sondern im ausgewählten Kreise
der massgebenden Persönlichkeiten vorgetragen werden.

Kantone — Cantons.

Luzern. Ren g gb ach ver bauung. Es ist an der letztjährigen
Schweiz. Forstversammlung in Luzern beim Besuch des bei
Kriens die Aeusserung gefallen, die im Aprilheft 1897 dieser Zeitschrift
gebrachte Mitteilung betreffend Beschädigung des Verbauungswerkes
durch das Hochgewitter vom 10. August 1896 sei arg übertrieben ge-
wesen.

Als Beleg dafür, dass unser geschätzter Korrespondent seine An-
gaben denn docli nicht nur aus der Luft gegriffen hat, dürfte die atn
11. März abhin erfolgte Genehmigung eines Nachtragsprojektes über
Wiederherstellungs- und Ergänzungsarbeiten am Renggbach und dessen
obern Zuflüssen gelten. Der bezügliche Kostenvoranschlag beträgt näm-
licli Fr. 80,000, gegenüber einem ursprünglichen Projekt im Voranschlag
von Fr. 46,000.

Auch die in der erwähnten Notiz ausgesprochene Verwunderung
darüber, dass damals die Sicherung der Zuflüsse aus den höher gelegenen,
steilen, zu Rutschungen geneigten Gebieten beim Verbau unberücksichtigt
blieb, scheint wohl begründet gewesen zu sein, indem das neue Projekt
sich auch über den Tschuggen-, Banzenloch- und Rotbach ausdehnt.

Schaffhausen. Ueber die Waldwirtschaftsergebnisse der
Einwohnergemeinde Stein a/Rh. pro 1896/97 entnehmen wir
dem interessanten Jahresberichte des Stadtforstamtes, dass die 333,15 ha

grossen Stadtwaldungen bei einer ziemlich genau dem Etat entsprechen-
den Hauptnutzung einen gesamten Reinertrag von Fr. 17,387 oder

per ha produktive Fläche von Fr. 52.29 abgeworfen haben.
Die Nutzung per ha betrug an Hauptnutzung 3,82 m®. an Zwischen-

nutzung 0,99 nP, oder im ganzen 4,81 nP, von welchen 42,1 °/o auf
Nutzholz, 57.9 °/o auf Brennholz und Reisig fielen.

St. Gallen. Schneefall. Nachdem der grösste Teil des letzten
Winters sehr schneearm gewesen war, hat unerwarteter Weise der
Monat Februar das Versäumte reichlich nachgeholt. Wie fast in der

ganzen Ostschweiz, so sind namentlich auch im s£. graMfscA«« O&ertowd

ganz enorme Schneemassen gefallen, welche im Wald und noch mehr
an den Obstbäumen recht empfindlichen Schaden angerichtet haben. Von
der Bedeutung jener Niederschläge dürften nachfolgende, der Gefällig-
keit des Hrn. Försters Psfer in Mels zu verdankende Zahlen am besten
einen Begriff geben.
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Am 5. Februar fiel innert 18 Stunden eine Schneedecke, deren
Höhe in A/efe 75 cm und im lUmstowwmiÄaZ, unweit dem Dorfe gleichen
Namens (1000 m ü. M.) sogar 112 cui betrug.

Am 19. Februar war der Schneefall noch wesentlich ergiebiger.
Unten im Seezthal erreichte die Schneedecke innert 24 Stunden eine
Höhe yon 105 cm. Allein in 8 Stunden, nämlich von 10 Uhr vor-
mittags bis 6 Uhr abends sind in Hels 94 cm und in Weisstannen
sogar 156 cm hoch neuer Schnee gefallen.

Graubünden. Personalnachricht. Am 1. April hat der Re-
gierungsrat als Kreisförster für den Forstkreis Thusis Herrn .Hirns
ÄcAwe^Zer, bis dahin Adjunkt beim städtischen Forstamt in Winterthur,
mit Amtsantritt auf den 1. Mai nächsthin, gewählt.

Tessin. Versicherung der Arbeiter. Im Jahre 1897 be-
zahlte der Kanton Tessin an Taglölinen für Aufforstungs- und Ver-
bauungsarboiten die Summe von Fr. 61,307. 72, für welche eine Ver-
sicherungsprämie von 3*/2 ®/o oder Fr. 2145. 75 entrichtet werden
inusste. Diese verhältnismässig niedrige Prämie hat ihren Grund in dem

Umstände, dass nur für schwere Unfälle die Haftpflicht übernommen
wird, während die Versicherungsgesellschaft Winterthur bei nur vor-
übergehender Arbeitsunfähigkeit nur den halben Taglohn und die Hälfte
der Arzt- und Apothekerkosten vergütet. Die Versicherungsgesellschaft
bezahlte für 23 leichtere Unfälle eine Entschädigung von Fr. 581. 70,
machte somit ein Benefice von Fr. 1564. 05, wovon sie dem Kanton
als Anteil am Reingewinn Fr. 205. 50 rückvergütete.

— Die Privat Waldungen, welche eine Fläche von cirka
10,700 lia oder 18 % der Gesamtwaldfläche des Kantons Tessin ein-
nehmen, sind durch Dekret des Staatsrates vom 11. Januar d. J. unter
die direkte Aufsicht des Forstpersonals gestellt worden. Eine Ausnahme
machen jedoch die Kastanienselven. welche zur Fruchtgewinnung be-
stimmt sind ; dieselben können ohne Bewilligung der Kreisforstämter
geschlagen werden.

Als sehr wichtige Bestimmung dieses Dekretes heben wir hervor,
dass es strenge verboten ist, die Niederwaldungen während der Vege-
tationszeit, d. h. von Mitte März bis Ende Oktober zu schlagen. Bei
spät eintretendem Frühling, wie das in diesem Jahr der Fall ist, sind
die Kreisforstinspektoren ermächtigt, eine Verlängerung der Hiebszeit
zu gestatten.

Vaud. Nouvelles nominations. Ensuite du décret du 1®''dé-
cembre 1897 qui réorganise l'administration forestière du canton de

Vaud et institue 11 arrondissements au lieu de 6, le Conseil d'Etat a

désigné pour le

I. arrond. de Bex M. A/awrtce, ancien forest, d'arr.
II. „ du Pays d'Enhaut „ CroZay, _Hewrt, expert forestier.

III. „ de Vevey „ Harfowa:, /Tewrij assistant, à Zurich.
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IV. arrond. de Lausanne M. -BertAoZei, CAßrZes, ancien forest, d'arr
„ IDd/ù'moq, L'7>-j, „
„ Cowdq, Pr/'diMawd, „ „ „
„ Jfom'Bo», il/a«ric^ expert forestier.

„ Paai, „ „
„ ilfweC, -ÉVwesi, „ „

Pfqwct, BVoradf», ancien forest, d'arr.

„ Lbibf«'s, J/«»;-/, anc. forest, de district.
L'entrée en fonctions aura lieu le 1"'' juillet prochain ; (puant au

domicile nous ne pourrons l'indiquer qu'après cette date.

V. » de Payerne
VI. 55 d'Yverdon

VII. 5) d'Orbe
VIII. 55

de. Cossonay
IX. 55

d'Aubonne
X. 55

de La Vallée
XI. 55

(le Nyon

Bücheranzeigen — Bi/t/w/mp/fte.

Neu erschienene Schriften — P«-W/m//o»s •HOMCt'/fes.

(Nachstehend angeführte Bücher sind vorrätig in der Buchhandlung
Se/imid <£ JVo«c/re in Bern. — Les livres indiqués ci-après se trouvent en
vente à la librairie ScAroid rf- JFVawcfce à (Berne.)

J>/e Pob/moif/en der J5odem'ei»erB"a(/sf/»eor(e für die Erziehung und die
Umtriehszeit der wichtigsten deutschen Holzarten von Dr. LI. jtferfi«, König-
lieh Prcussisclicm Forstmeister. Vierter Band, enthaltend 7. die Eiche im Hoch-
waldbetrieb. Leipzig, Druck und Verlag von JB. Cr. 3V«l»ier. 1898. 274 S. 8°.

Preis brosch. M. Ü.

j5(7jKo(/r(rpz7w'e der sc7rirerrer/se/ie» Zandes/c-wide. Forstwesen, Jagd und
Fischerei. .Fisc7(era. Zusanunengesteilt durch die Abteilung Forstwesen, Jagd
und Fischerei (Oberforstinspekt-orat) des eidgenössischen Departements des

Innern. Bern. Verlag von JC. «7. IFyss. 1898. 57 S. 8°.

_Baw»tta7&itro der Be7tMieB. 3. Liefe-
rung. Lichtdrucke nach photogra-
phischen Naturaufnahmen. Bern 1898.

Bchjnfd (£• Frawct'e. 1 Bogen Text und
5 Tafeln in Lichtdruck. Imperial-Folio.

Des arbres de 7a Naisse. Reproduction
phototypique do photographies prises
d'après nature. Berne 1898. Bc/orrid <£•

FrancAe. 1 feuille de texte et 5 planches.
In-folio-impérial.

ie 7'radiicdeur, Halbmonatsschrift zum Studium der französischen und
deutschen Sprache. Abonnementspreis Fr. 2. 80 per Jahr. — Enthält eine reich-
haltige Auswahl von Lesestücken, die das "Weiterstudium der einen oder andern
Sprache erleichtern. — Probenummern gratis und franko durch die Expedition
des .Traducteur" in La Chaux-de-Fonds.
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